
10. November 201710. November 2017

Digitalisierung im Rechnungswesen

und der Steuerberatung

Badische Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Lahr/Schwarzwald

Referent:   WP/StB Thomas Adam

1



10. November 201710. November 2017

Binäres Zahlensystem als Grundlage der 
elektronischen Datenverarbeitung

Gottfried Wilhelm Leibnitz 1646 bis 1716
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Vernetzte Unternehmen
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Unternehmen

Kunden

Lieferanten

Finanzverwaltung

Sonstige Behörden

Bank

Dienstleister StB
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1. Big Data

2. Cloud Computing

3. Archivierung

4. Industrie 4.0

5. Blockchain

Begriffe Digitalisierung
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1. Papierlose Buchhaltung

2. Schnittstelle zu externen Systemen

3. Management der Datenqualität

4. Prozessautomatisierung

5. Homogenität der Systeme

6. Realtime-Reporting

7. Big Data-Analysen

8. Cloud Computing

Digitale Projekte in Rechnungswesen
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§ Eingangsrechnungen

§ Ausgangsrechnungen

§ Kassenbelege

§ Bankbelege

Papierlose Buchhaltung
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Vorteile der Digitalisierung und einer papierlosen Buchhaltung

§ Zeit, Personal und Kostenersparnis durch die digitale Verfügbarkeit

§ Einsparungen bei
- Papier
- Ordner
- Toner
- Drucker
- Lagerräume

§ Suchzeiten entfallen

Vorteile der Digitalisierung
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- Umstellungsaufwand

- Sicherheitsanforderungen

- Zusätzliche Software, Rechner- und Speicherkapazitäten

Nachteile der Digitalisierung

8



10. November 201710. November 2017

Tax Compliance Einhaltung von steuerlichen Regelungen

A. Archivierung

GoBD Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeich-
nungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff

1. Elektronische Archivierung ist technologieneutral

keine Vorgaben für das Archivsystem

2. Zeitnahe Archivierung

Belege in Papierform und elektronischer Form möglichst unmittelbar nach Eingang

3. Unveränderbarkeit

hardwareseitig durch unveränderbare Datenträger

softwareseitig durch z.B. Festschreibung, Sichern, Historisierung

4. Indizierung

Sicherstellung, dass das elektronische Dokument unter dem zugeteilten Index 
verwaltet und registriert werden kann

Elektronische Archivierung und GoBD
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5. Lesbarkeit und Auswertbarkeit

6. Auch steuerlich aufbewahrungspflichtige Daten dürfen archiviert werden

7. Elektronische archivierte Objekte unterliegen der Betriebsprüfung

8. Einsichtnahme der BP direkt am Bildschirm

9. Archivierung auch im Ausland möglich

10. Archivierungsverfahren ist in einer Verfahrensdokumentation zu beschreiben
Papierdokumente können vernichtet werden, wenn eine ordnungsgemäße elektronische 
Archivierung nebst Verfahrensdokumentation sichergestellt ist und gesetzliche 
(außerordentliche) Gründe nicht dagegen sprechen

Elektronische Archivierung und GoBD
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B. Anforderungen an die Kasse

1. Gefahr der Schätzung in Betriebsprüfungen

- Kassensturzfähigkeit

2. Anforderungen ab 01.01.2017

steuerlich relevante Daten

- unveränderbar

- vollständig

in einem auswertbaren Datenformat

Steuerlich relevante Daten: Journal-, Auswertungs-, Programmier- und 
Stammdatenänderungsdaten sowie Protokolle über die 
Einsatzzeiträume und –orte der Kasse

Elektronische Archivierung und GoBD
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3. Anforderungen ab 2020

§ 146a AO – verwendete elektronische Aufzeichnungssysteme müssen zertifiziert sein

4. Offene Ladenkasse

keine Pflicht zur Führung einer elektronischen Registrierkasse

Elektronische Archivierung und GoBD
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§ Elster Programm elektronischer Steuererklärungen der 
Finanzverwaltung

§ EHUG Gesetz über elektronische Handelsregister und 
Genossenschaftsregister sowie das Unternehmensregister

§ BEA Bescheinigungen elektronisch annehmen

§ E-Bilanz Elektronische Übermittlung einer Bilanz an das Finanzamt

§ ELSTAM Elektronische Steuerabzugsmerkmale

Der gläserne Steuerbürger
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Behörde übermittelte Daten an das Finanzamt

Gemeldete Einnahmen

Rentenversicherungsanstalt Rentenbezugsmitteilung

z.B. Bundesagentur für Arbeit oder Krankenkassen Lohnersatzleistungen (z.B. Arbeitslosengeld)

(ehem.) Arbeitgeber elektronische Lohnsteuerbescheinigung

Elterngeldstellen Elterngeld

Banken + Fondgesellschaften alle steuerfrei gutgeschriebene Kapitalerträge

Berufliche Versorgungswerke Rentenbezugsmitteilung

Krankenversicherungen Bezug von Kranken- und Mutterschaftsgeld

Der gläserne Steuerbürger

14



10. November 201710. November 2017

Behörde übermittelte Daten an das Finanzamt

Lebensversicherungen steuerschädliche Verwendung, wie

- Abtretung (Sicherheitsgestellung)

- vorzeitige Auszahlung

- steuerschädliche Vertragsänderungen

Landratsamt Kontrollmitteilungen über bei der Wohngeldstelle

bezuschusste Mieten (Sozialhilfe)

Zuständige Behörde Riester-Rente zur Überprüfung der steuerlichen Förderung

Der gläserne Steuerbürger
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Behörde übermittelte Daten an das Finanzamt

Gemeldete Ausgaben

Krankenkasse Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Zusatz-

beiträge, Erstattungen, etc.

Arbeitgeber Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, Rentenbeitrag

Gesetzliche Rentenversicherung Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge

Der gläserne Steuerbürger
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Das gläserne Unternehmen
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Sofortige Auswertungsmöglichkeit der E-Bilanz

Ø Mehrjahresvergleich innerhalb der Gesellschaft

Ø Materialquoten

Ø Personalquoten

Ø Analyse der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

Ø Externe Unternehmensvergleiche
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Nutzen und Gefahren im Internet
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Nutzen und Gefahren im Internet

Ø Whatts-App

Ø WLAN

Ø Hacker-Angriffe

www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
www.aktionsbund.de
www.initiative-it-websicherheit.de
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Zuviel digitale Nähe führt zu analoger Entfremdung

Nutzen und Gefahren im Internet
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Digitalisierung und
Steuerpolitik nach der

Bundestagswahl

Rechtliche Risiken

Digitalisierung und
Steuerpolitik nach der

Bundestagswahl

Rechtliche Risiken

Dr. Thilo Schülke
Rechtsanwalt



Digitalisierung und Recht – viele Fragen zum:
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• WER: Verantwortung und Haftung 

• WIE: Vernetzung und Kommunikation

• WAS: neue Produkte und Daten

Aktuell für den Mittelstand besonders relevant: Reform des Datenschutzes 
durch die Datenschutzgrundverordnung



Überblick DSGVO
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• Europäische Verordnung

• Gilt ab 25.05.2018

• Verdrängt weitgehend bisher bekannte deutsche Regelungen 

• Begründet umfassende Dokumentationspflichten

• Enthält Meldepflichten bei Verstößen

• Sieht drakonische Strafen vor



Grundsätze der 
Datenverarbeitung nach der DSGVO
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• Rechtmäßigkeitsgrundsatz

• Transparenzgebot

• Datenverarbeitung/Datenverwendung erfordert legitimen Zweck

• Ist auf für diesen Zweck notwendiges Maß zu beschränken

• Erlaubt sind nur angemessene Maßnahmen 
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Pflichten des Verantwortlichen

1.  Datenschutz durch Technikgestaltung 
und datenschutzfreundliche 

Voreinstellungen, Art. 25 DSGVO 

• „Privacy by Design“ 

bedeutet „Datenschutz durch Technik“ und soll sicherstellen, dass Datenschutz und 
Privatsphäre schon in der Entwicklung von Technik beachtet werden

• „Privacy by Default“

Heißt „Datenschutz durch datenschutzfreundliche Voreinstellungen“ und bedeutet, dass die 
Werkeinstellungen datenschutzfreundlich auszugestalten sind
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Unternehmen müssen der Dokumentationspflicht aus Art. 30 DSGVO 
nachkommen:

• Danach hat das Unternehmen bzw. der Verantwortungsträger die 
Pflicht, ein Verzeichnis über die durchgeführten Datenverarbeitungs-
tätigkeiten zu führen.

• Beweislastumkehr: Mit Inkrafttreten der DSGVO ist im Streit vom 
Verantwortlichen zu belegen und zu beweisen, dass er die 
Dokumentationspflicht korrekt umgesetzt hat.

Pflichten des Verantwortlichen

2. Dokumentationspflicht, Art. 30 DSGVO
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Pflichten des Verantwortlichen
3. Datenschutzfolgenabschätzung

• Bei Verarbeitung besonders sensibler Daten hat das Unternehmen 
zuvor eine Datenschutzfolgenabschätzung der beabsichtigten 
Verarbeitungsvorgänge bzgl. des Schutzes der personenbezogenen 
Daten gem. Art. 35 Abs. 1 DSGVO durchzuführen.

• Insbesondere:
• Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische 

Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, 
Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben, 

• systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher 
Bereiche;

• Es wir empfohlen, für jedes neu implementierte Verfahren eine 
Datenschutzfolgenabschätzung vorzunehmen und die 
Aufsichtsbehörde darüber zu informieren. 
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Pflichten des Verantwortlichen
3. Datenschutzfolgenabschätzung, Art. 35 Abs. 1 DSGVO

• Die Folgenabschätzung enthält zumindest Folgendes: 

– eine systematische Beschreibung der geplanten 
Verarbeitungsvorgänge und der Zwecke der Verarbeitung,;

– eine Bewertung der Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der 
Verarbeitungsvorgänge in Bezug auf den Zweck;

– eine Bewertung der Risiken für die Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Personen

– die zur Bewältigung der Risiken geplanten Abhilfemaßnahmen, 
einschließlich Garantien, Sicherheitsvorkehrungen und Verfahren, 
durch die der Schutz personenbezogener Daten sichergestellt und der 
Nachweis dafür erbracht wird, dass diese Verordnung eingehalten 
wird.
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Datenschutz durch Selbstregulierung, 
Art. 40 ff. DSGVO

• Mit der DSGVO wird die Möglichkeit geschaffen, den Nachweis über 
die Einhaltung der Vorgaben aus der DSGVO über das Durchlaufen 
eines Zertifizierungsverfahrens (mit Datenschutzprüfzeichen und 
Datenschutzsiegeln) zu erbringen.

• Es wird empfohlen, die Maßnahmen der Selbstregulierung zu nutzen, 
da durch die Zertifizierung der Verarbeitungsvorgänge und die von der 
zuständigen Behörde genehmigten Verhaltensregeln die Beweisbarkeit 
der Einhaltung der Bestimmungen und die datenschutzkonforme 
Umsetzung der DSGVO ermöglicht und vereinfacht wird. 
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Der betriebliche Datenschutzbeauftragte
1.    WANN BENÖTIGT EIN UNTERNEHMEN EINEN 

BETRIEBLICHEN DATENSCHUTZBEAUFTRAGTEN?

Die Bestellung eines betrieblichen Datenschutzbeauftragten ist in §4f des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) geregelt. Danach ist ein 
Datenschutzbeauftragter zu bestellen, wenn

• personenbezogene Daten automatisiert verarbeitet werden und damit 
in der Regel mind. 10 Personen ständig beschäftigt sind

oder
• personenbezogene Daten auf andere Weise* verarbeitet werden und 

damit in der Regel mind. 20 Arbeitnehmer beschäftigt sind.

Zu der Zahl der Personen zählen dabei auch die Mitarbeiter in der IT, 
Teilzeitkräfte, Auszubildende und Leihpersonal sowie der Geschäftsführer.
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Der betriebliche Datenschutzbeauftragte

2.  WIE MUSS DER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTE 
BESTELLT WERDEN?

• Der betriebliche Datenschutzbeauftragte ist spätestens innerhalb eines 
Monats nach Aufnahme der Datenverarbeitungstätigkeit im Sinne von 
Ziffer 1 des Betriebes schriftlich von der Unternehmensleitung zu 
bestellen

• Eine Bestellung ist im Unternehmen zu dokumentieren.

• Unterbleibt die Bestellung kann dies mit einer Geldbuße von bis zu 
• EUR 50.000,00 geahndet werden.

• Eine Anzeigepflicht gegenüber der zuständigen Datenschutzaufsichts-
behörde besteht nicht. 

• Jedoch sollten die Mitarbeiter über die Bestellung und die Person des 
Datenschutzbeauftragten informiert werden.
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Der betriebliche Datenschutzbeauftragte

3.  WELCHE PERSÖNLICHEN VORAUSSETZUNGEN MUSS EIN
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER ERFÜLLEN?

Zum Datenschutzbeauftragten darf nur bestellt werden, wer die zur 
Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit 
besitzt. Dabei ist die Anforderung an die Fachkunde einzelfallabhängig 
vom jeweiligen Bedarf im Unternehmen. 

Kriterien sind hierbei insbesondere der Umfang der Datenverarbeitung und 
der Schutzbedarf der personenbezogenen Daten im Unternehmen.

Grundsätzlich muss die Person des Datenschutzbeauftragten nicht dem 
eigenen Betrieb angehören. Auch die Bestellung eines externen 
Datenschutzbeauftragten ist zulässig.



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

DR. THILO SCHÜLKE 
RECHTSANWALT 

Hermann-Herder-Straße 4
79104 Freiburg
Telefon: +49/761/38 94 69 10
Telefax: +49/761/38 94 69 99
thilo.schuelke@schrade-partner.de 
www.schrade-partner.de
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Steuerpolitik nach der Bundestagswahl

Badische Treuhand GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Lahr/Schwarzwald

Referent:   WP/StB Jochen Schwend
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Steuerpolitik nach der Bundestagswahl
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Steuerpolitik nach der Bundestagswahl
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„Fair und gerecht: Steuern senken für alle.“

„Wir wollen Steuergerechtigkeit.“

„Wir wollen einen fairen Tarif bei der Einkommensteuer.“
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Steuerpolitik nach der Bundestagswahl
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Steuerpolitik nach der Bundestagswahl
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Steuerpolitik nach der Bundestagswahl
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Steuerpolitik nach der Bundestagswahl
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
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Thomas Adam StB/WP 
07821 / 2704 -21

Jochen Schwend StB / WP
07821 / 2704 – 76

BTG

Badische Treuhand Gesellschaft mbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

Stefanienstraße 47

77933 Lahr

Tel. 07821 / 2704-0

Fax 07821 / 2704-24

info@badischetreuhand.de

Ansprechpartner
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BTG
Badische Treuhand Gesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft
Max Planck Straße 11
78052 Villingen Schwenningen

Tel. 07721 / 99298-38
Fax 07721 / 99298-48
info@badischetreuhand.de
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